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69.01 

Die Technischen Kommissare müssen vor dem Training und vor den Rennen unter Aufsicht des 
Obmannes der Technischen Abnahme überprüfen, ob alle Schutzhelme den technischen 
Anforderungen genügen. 
 

69.02 

Entspricht ein Schutzhelm diesen Anforderungen nicht und ist schadhaft, muss der Technische 
Kommissar den Helm bis zum Ende der Veranstaltung einbehalten. Weiterhin werden bei Helmen, die 
einen Schaden aufweisen, der auf eine Beschädigung der Außenschale hindeutet, die auf dem Label 
angebrachten Genehmigungsnummern mittels Farbstift unkenntlich gemacht. 
In diesem Fall muss der betr. Fahrer einen anderen Schutzhelm vorführen. 
Nach einem Aufschlag infolge eines Unfalles muss der Helm dem Obmann der Techn. Abnahme zur 
Überprüfung vorgelegt werden (s. auch Art. 77.02.14). 
 

69.03 

Alle Schutzhelme müssen intakt sein und dürfen in ihrer Konstruktion nicht modifiziert worden sein. Das 
Anbringen von Helmkameras ist generell nicht erlaubt. 
 

69.04 

Der Obmann der Technischen Abnahme und/ oder ein Technischer Kommissar können vor Zulassung 
eines Fahrers zum Training prüfen: 
 
69.04.1 
dass der Helm auf dem Kopf des Fahrers einen guten Sitz aufweist; 
 
69.04.2 
dass es nicht möglich ist, die Trageeinrichtung in geschlossenem Zustand über das Kinn des Fahrers 
zu streifen; 
 
69.04.3 
dass es nicht möglich ist, den Schutzhelm über den Hinterkopf des Fahrers zu ziehen (s. Abb. U). 
 
 
01.70 ANERKANNTE INTERNATIONALE PRÜFNORMEN FÜR SCHUTZHELME 
Europa: ECE 22-06 Typ P 
Japan: JIS T 8133:2015 Typ 2 (Integralhelme) 
USA: SNELL M2015 oder SNELL M2020D oder SNELL M2020R oder SNELL M2025R oder 

SNELL M2025D 
 
FIM: FRHPhe-01 (bis zum 31.12.2027) oder FRHPhe-02 
 
 
01.71 AUGENSCHUTZ 
Das Tragen von Brillen, Schutzbrillen sowie von Visieren und max. 3 Abreiß-Visiere („Tear offs“) aus 
nichtsplitterndem Material ist zulässig, jedoch dürfen Visiere unter keinen Umständen integraler 
Bestandteil des Schutzhelmes sein. Augenschutz, der die Sicht beeinträchtigt (z. B. durch Kratzer), darf 
nicht benutzt werden. 
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